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stimmten angemessenen Fris\ wi.denprichl. Die übrigen Vorschriften dieses § 10 gelten für 

Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen en1sprechend. 

3. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei :Mitglieder an der Sitzung teilneh­

men. Die Beschlüsse b->...dürfen, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas

anderes bestimmt, der einfac�n 'Mehrheit der abgegerenen Stürunen. Darei gib\ im Falle

der Stimmgleichheit die Stimme des Vorsilzenden den Ausschlag. Dies gilt auch bei \Vah­

len. Die Art der Abstimmung bestirru:nl der Vorsitzende.

4. Über Beschlüsse und Sitzung des AufsichtsrEtes ist ü.ne Niederschrift anzufertigen, die von

dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder, im Falle von § 10 Abs. 2, vom Vorsitzenden des

Aufsichtsrates zu unterzeichnen und allen Mitglitdern des Aufsichtsrates in Abschrift ausz;u­

händigen ist.

5. Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satv.mgsänderungen berechtigt, ehe nur die Fassung

betreffen.

1. 

2. 

§ 11

Vergütung 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von EUR 
1.000,-- zzgl. MwSt. und Spesen für jede Teilnahme an einer 
Aufsichtsratssitzung. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Doppelte. Die 
Gesellschaft zahlt die Vergütung nach Abschluss eines jeden 
Geschäftsjahres.

Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die baren Auslagen. 
Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder 
des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft 
gesondert in Rechnung zu stellen und dieses Recht ausüben.










